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durch zu erschweren, dass diese Zuerkennung einer zu-
sätzlichen Voraussetzung unterworfen wird, sondern im 
Gegenteil davon ausging, dass dieser Verfolgungsgrund im 
Allgemeinen mit zumindest einem der fünf Verfolgungs-
gründe in Zusammenhang steht, die einen Anspruch auf 
Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft eröffnen. Die 
spezielle Erwähnung der Wehrdienstverweigerer in dieser 
Richtlinie steht nämlich, wenn die Ableistung des Militär-
dienstes diese verpflichten würde, Verbrechen gegen den 
Frieden, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit zu begehen, völlig im Einklang mit dem 
in Art. 12 der Richtlinie vorgesehenen Ausschluss der Tä-
ter der genannten Verbrechen vom Flüchtlingsstatus.

59  Zweitens erlaubt, wie die Generalanwältin in Nr. 75 
ihrer Schlussanträge ausgeführt hat, die Verweigerung 
des Militärdienstes, insbesondere dann, wenn diese mit 
schweren Sanktionen bewehrt ist, die Annahme, dass ein 
starker Wertekonflikt oder ein Konflikt politischer oder 
religiöser Überzeugungen zwischen dem Betroffenen und 
den Behörden des Herkunftslandes vorliegt.

60  Drittens besteht in einem bewaffneten Konflikt, 
insbesondere einem Bürgerkrieg, und bei fehlender le-
galer Möglichkeit, sich seinen militärischen Pflichten zu 
entziehen, die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Verwei-
gerung des Militärdienstes von den Behörden unabhängig 
von den persönlichen, eventuell viel komplexeren Grün-
den des Betroffenen als ein Akt politischer Opposition 
ausgelegt wird. Art. 10 Abs. 2 der Richtlinie 2011/95 be-
stimmt aber, dass es ›[bei] der Bewertung der Frage, ob 
die Furcht eines Antragstellers vor Verfolgung begründet 
ist, … unerheblich [ist], ob der Antragsteller tatsächlich 
die Merkmale der Rasse oder die religiösen, nationalen, 
sozialen oder politischen Merkmale aufweist, die zur Ver-
folgung führen, sofern ihm diese Merkmale von seinem 
Verfolger zugeschrieben werden‹.

61  Nach alledem ist Art. 9 Abs. 2 Buchst. e in Verbin-
dung mit Art. 9 Abs. 3 der Richtlinie 2011/95 dahin auszu-
legen, dass das Bestehen einer Verknüpfung zwischen den 
in Art. 2 Buchst. d und Art. 10 dieser Richtlinie genann-
ten Gründen und der Strafverfolgung oder Bestrafung im 
Sinne von Art. 9 Abs. 2 Buchst. e dieser Richtlinie nicht 
allein deshalb als gegeben angesehen werden kann, weil 
Strafverfolgung oder Bestrafung an diese Verweigerung 
anknüpfen. Allerdings spricht eine starke Vermutung da-
für, dass die Verweigerung des Militärdienstes unter den 
in Art. 9 Abs. 2 Buchst. e dieser Richtlinie genannten Vo-
raussetzungen mit einem der fünf in Art. 10 dieser Richt-
linie aufgezählten Gründe in Zusammenhang steht. Es 
ist Sache der zuständigen nationalen Behörden, in Anbe-
tracht sämtlicher in Rede stehender Umstände die Plausi-
bilität dieser Verknüpfung zu prüfen. […]«

Anmerkung 

Der syrische Staat kennt keine Gewissensprüfung

Von Lea Hupke, Asylmagazin

Der EuGH1 hat am 19. November 2020 zu mehreren 
Grundsatzfragen im Zusammenhang mit der Zuerken-
nung der Flüchtlingseigenschaft für syrische Militär-
dienstverweigerer entschieden. Das VG Hannover2 hatte 
dem EuGH im März letzten Jahres hierzu verschiedene 
Fragen vorgelegt. Der Gerichtshof entschied nun, dass 
eine starke Vermutung dafür spreche, dass die Militär-
dienstverweigerung vom syrischen Staat als oppositio-
neller Akt ausgelegt werde. Diese Auslegung widerspricht 
der Entscheidungspraxis des BAMF sowie vieler deut-
scher Gerichte, die Betroffenen in vielen Fällen lediglich 
den subsidiären Schutzstatus zugesprochen hatten.

Vorlageverfahren des Verwaltungsgerichts Hannover

Bei der Vorlage des VG Hannover3 ging es um die Frage, 
unter welchen Umständen eine wegen Militärdienstent-
ziehung drohende Verfolgung die Kriterien erfüllt, nach 
denen Flüchtlingsschutz zu gewähren ist. Dies kommt 
dann infrage, wenn eine drohende Bestrafung wegen Mi-
litärdienstentziehung an die politische Überzeugung des 
Betroffenen anknüpft. Umstritten war in vielen Asylver-
fahren, ob der syrische Staat Militärdienstverweigerern 
eine oppositionelle Haltung unterstellt und deswegen 
der Flüchtlingsschutz zu gewähren ist. Wurde die Frage 
verneint, bekamen die Betroffenen in der Regel nur den 
subsidiären Schutzstatus zugesprochen. Eine besondere 
Rolle spielt in Verfahren syrischer Schutzsuchender dar-
über hinaus die Regelung, dass der Flüchtlingsstatus bei 
einer Militärdienstentziehung auch infrage kommt, wenn 
dieser völkerrechtswidrige Handlungen umfassen würde. 
Zu den verschiedenen Aspekten dieses Themenkomple-
xes legte das VG Hannover dem EuGH fünf Fragen vor.

Keine Notwendigkeit einer »formalisierten Verweige-
rungshandlung«

Zunächst entschied der EuGH, dass es keine formalisierte 
Verweigerungshandlung braucht, um eine Verfolgungs-
handlung wegen der Verweigerung eines völkerrechts-
widrigen Militärdienstes anzunehmen, wenn das Recht 
des Herkunftsstaates eine Möglichkeit der Verweigerung 
nicht vorsieht. In Syrien gibt es keine Möglichkeit der 
Militärdienstverweigerung aus Gewissensgründen. Unter 

1 EuGH, Urteil vom 19.11.2020 – C-238/19 – asyl.net: M29016.
2 VG Hannover, Beschluss vom 7.3.2019 – 4 A 3526/17 – asyl.net: 

M27109.
3 VG Hannover, Beschluss vom 7.3.2019, a. a. O. (Fn. 2).
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Hinweis auf eine fehlende formalisierte Verweigerungs-
handlung hatten das BAMF und verschiedene Gerichte 
bisher den Kausalzusammenhang zwischen drohender 
Verfolgungshandlung und dem Verfolgungsgrund der po-
litischen Überzeugung verneint.4 Nach ihrer Auffassung, 
die der EuGH nun verwarf, wäre es für die Zuerkennung 
des Flüchtlingsschutzes notwendig gewesen, dass Betrof-
fene die Verweigerung nach außen kundtun.

Mögliche Beteiligung an Kriegsverbrechen

Weiter entschied der EuGH, dass bei Ableistung eines 
Militärdienstes in einem von wiederholten und syste-
matischen Kriegsverbrechen gekennzeichneten Konflikt 
anzunehmen sei, dass sich Betroffene unabhängig von 
dem konkreten Einsatzgebiet an solchen Verbrechen be-
teiligen müssten. Die Gefahr der Beteiligung an Kriegs-
verbrechen sei somit auch begründet, wenn das Einsatz-
gebiet zum Zeitpunkt der Verweigerungshandlung noch 
nicht feststehe. Hintergrund dieser Vorlagefrage war die 
EuGH-Entscheidung in der Rechtssache »Shepherd gegen 
Deutschland«.5 Diese wurde durch die nationale Recht-
sprechung bisher so interpretiert, dass es für die Annah-
me einer möglichen Beteiligung an Kriegsverbrechen 
nicht ausreiche, wenn »das Militär« insgesamt für solche 
Verbrechen verantwortlich sei, sondern nur, wenn dies 
für die konkrete Einheit gelte, in welcher der Kriegsdienst 
abgeleistet werden soll.

Anknüpfung einer möglichen Verfolgung an die (un-
terstellte) politische Überzeugung

Die weiteren Fragen des VG Hannover betrafen die Ver-
knüpfung von Verfolgungshandlungen und Verfolgungs-
grund im Zusammenhang mit Art. 9 Abs. 2 Bst. e QRL. 
Hierzu stellte der EuGH nun klar, dass auch bei Vorliegen 
eines Regelbeispiels für eine Verfolgungshandlung (hier 
die Verweigerung eines völkerrechtswidrigem Militär-
dienstes) diese an einen Verfolgungsgrund anknüpfen 
muss. Hier können bei der Militärdienstverweigerung 
unter anderem die politische oder die religiöse Überzeu-
gung sowie die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Volks-
gruppe infrage kommen. Zu fragen ist also danach, ob der 
syrische Staat davon ausgeht, dass die Militärdienstver-
weigerung aufgrund eines der genannten Eigenschaften 
oder Überzeugungen der betroffenen Person erfolgt ist. 
Der Gerichtshof führt aus, dass es hierzu einer genauen 
Prüfung durch die nationalen Behörden bedarf.

4 Vgl dazu Rechtsprechungsübersicht bei asyl.net vom 16.4.2019, »Wel-
cher Schutzstatus ist bei Wehrdienstentziehung in Syrien zu gewäh-
ren?«, abrufbar unter https://bit.ly/2HVHlW4.

5 EuGH, Urteil vom 26.2.2015 – C-472/13, Shepherd gg. Deutschland – 
Asylmagazin 4/2015, S. 122 ff., asyl.net: M22674.

Der EuGH stellt in diesem Zusammenhang expli-
zit fest, dass es nicht Sache der schutzsuchenden Person 
sein kann, den Beweis für die Verknüpfung zwischen 
Verfolgungshandlung und Verfolgungsgrund zu erbrin-
gen, mit der sie aufgrund der Verweigerung des Militär-
dienstes rechnen muss. Dazu verweist der Gerichtshof 
auf Art. 4 QRL, der zwar Schutzsuchenden eine Darle-
gungspflicht hinsichtlich der Begründung ihres Schutz-
antrags auferlegt, gleichzeitig aber die Beweisnot Schutz-
suchender anerkennt und sie beim Vorliegen bestimmter 
Voraussetzungen von einer Nachweispflicht befreit. Die 
Gründe für die Verweigerung des Militärdienstes seien 
insofern subjektive Gesichtspunkte des Schutzantrags, für 
die ein Beweis besonders schwer erbracht werden könne. 
Die nationalen Behörden müssen die genannte Verknüp-
fung prüfen, es spreche jedoch eine starke Vermutung da-
für, dass die Verweigerung in Zusammenhang mit einem 
der in Art. 10 QRL genannten Verfolgungsgründe stehe.

Hierzu führt der EuGH aus, dass in einem Bürgerkrieg 
eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass unabhängig 
von der tatsächlichen Motivation des Betroffenen die Mi-
litärdienstverweigerung als Akt politischer Opposition 
ausgelegt wird. Dabei ist es nach den Vorgaben der Quali-
fikationsrichtlinie6 unerheblich, ob die betroffene Person 
tatsächlich die entsprechende politische Überzeugung 
vertritt. Es reicht aus, dass ihr diese vom verfolgenden 
Staat unterstellt wird.

Zukünftige Auswirkungen der Entscheidung

Die Entscheidung des EuGH erkennt die Schwierigkeit 
für Betroffene an, ihre subjektiven Fluchtgründe nicht 
nur darlegen, sondern auch beweisen zu müssen. In vori-
gen Entscheidungen beriefen sich Behörden und Gerich-
te vielfach darauf, dass bei einer Rückkehr nach Syrien 
Menschenrechtsverletzungen in Form von willkürlicher 
Gewalt und Inhaftierungen allen Rückkehrenden glei-
chermaßen drohe, weshalb gerade nicht von einer zuge-
schriebenen oppositionellen Haltung auszugehen sei.7 
Dabei wurde teilweise die Sicht des syrischen Staates 
eingenommen, um zu prüfen, ob es »plausibel« sei, dass 
dieser Betroffenen eine abweichende politische Überzeu-
gung zuschreibt.8

Mit dieser Argumentationslinie dürfte nun Schluss sein. 
Denn der EuGH erkennt nun eindeutig an, dass es nahe 

6 Art. 10 Abs. 2 QRL, welcher mit § 3b Abs. 2 AsylG beinahe wortgleich 
ins nationale Recht umgesetzt wurde.

7 So VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 27.3.2019 – A 4 S 335/19 
– Asylmagazin 5/2019, S. 181 ff., asyl.net: M27123; OVG Berlin-Bran-
denburg, Urteil vom 12.2.2019 – 3 B 27.17 – asyl.net: M27221; OVG 
Niedersachsen, Beschluss vom 5.12.2018 – 2 LB 570/18 – asyl.net: 
M26984; OVG Saarland, Urteil vom 8.8.2017 – 2 A 475/17 – asyl.net: 
M25405.

8 OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 4.5.2017 – 14 A 2023/16.A – 
Asylmagazin 7–8/2017, S. 284 ff., asyl.net: M25072.
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liegt, dass die schwere Sanktionierung der Verweigerung 
des Militärdienstes mit einem starken Wertekonflikt oder 
einem Konflikt politischer oder religiöser Überzeugung 
zwischen Betroffenen und den Behörden des Herkunfts-
landes einhergeht. Der Gerichtshof geht zudem von einer 
hohen Wahrscheinlichkeit aus, dass die Verweigerung des 
Militärdienstes als ein Akt politischer Opposition ausge-
legt wird, wenn in einem bewaffneten Konflikt, vor allem 
bei einem Bürgerkrieg, keine legale Möglichkeit besteht, 
sich militärischen Pflichten zu entziehen. Dies gelte unab-
hängig von den persönlichen, eventuell viel komplexeren 
Gründen der Betroffenen.

In zukünftigen Entscheidungen zur Militärdienstent-
ziehung sind diese nun durch den EuGH entwickelten 
Maßstäbe von Verwaltung und Gerichten heranzuziehen. 
Da es sich bei der Entscheidung des Gerichtshofs um eine 
Grundsatzentscheidung handelt, wird sie nicht nur für 
Betroffene aus Syrien, sondern auch bei Schutzsuchen-
den aus anderen Ländern heranzuziehen sein.9 Es gilt 
die starke Vermutung, dass die Militärdienstentziehung 
bzw. -verweigerung im Zusammenhang mit einem der in 
der QualifikationsRL genannten Verfolgungsgründe steht 
und der verfolgende Staat Betroffenen diese auch unter-
stellt. Explizit stellt der EuGH diese Vermutung nur für 
den Fall des Art. 9 Bst. e QualifkationsRL bzw. § 3a Abs. 2 
Nr. 5 AsylG, also für die Verweigerung eines völkerrechts-
widrigen Militärdienstes fest. Allerdings überträgt der 
EuGH diese Überlegungen auch auf Fälle, in denen los-
gelöst von der Begehung von Kriegsverbrechen eine über-
mäßige Sanktionierung wegen der Militärdienstverwei-
gerung droht oder wenn in einem bewaffneten Konflikt, 
insbesondere einem Bürgerkrieg, keine legale Möglichkeit 
der Militärdienstverweigerung besteht.10 Teilweise wird 
aufgrund der von dem EuGH benannten »Vermutung« 
sogar von einer Beweislastumkehr zugunsten Betroffener 
ausgegangen. Nach dieser Lesart verlangt der EuGH von 
Asylsuchenden nunmehr lediglich noch »die Plausibilität 
der Vorbringen, keinen Beweis für Verfolgung«.11

Auswirkungen der Entscheidung auf rechtskräftige 
Ablehnungen

Was für Auswirkungen die EuGH-Entscheidung für Be-
troffene haben wird, denen die Flüchtlingseigenschaft 
in mittlerweile rechtskräftig beendeten Verfahren ver-
weigert wurde, ist noch offen. Nach der Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts stellt eine Entscheidung 

9 Vgl. hierzu auch Beitrag von Hruschka vom 20.11.2020 im Verfas-
sungsblog, »Am Schutz orientiert«, abrufbar unter https://verfas-
sungsblog.de/am-schutz-orientiert/.

10 EuGH, Urteil vom 19.11.2020, a. a. O. (Fn. 1), Rn. 59–60. 
11 Vgl hierzu Interview Hruschka im Beitrag von Podolski vom 

19.11.2020 in der Legal Tribune Online, »Vorm Wehrdienst kann man 
flüchten«, abrufbar unter https://bit.ly/2ViJOgl.

des EuGH keine Änderung der Rechtslage im Sinne von 
§ 51 VwVfG dar, die ein Wiederaufgreifen des Verfah-
rens ermöglicht.12 Daher müsste das BAMF kein weite-
res Asylverfahren durchführen, wenn Betroffene einen 
Asylfolgeantrag stellen. Allerdings könnte sich aus einer 
EuGH-Entscheidung13 vom Mai diesen Jahres etwas an-
deres ergeben. Hier hatte der EuGH über die Ablehnung 
von Asylanträgen als unzulässig durch die ungarischen 
Behörden zu entscheiden und macht dabei Ausführun-
gen zum Umgang mit einer rechtskräftig gewordenen 
Unzulässigkeitsentscheidung, die später durch den EuGH 
als unionsrechtswidrig erklärt wird. Zwar ergebe sich in 
einer solchen Konstellation keine Pflicht der nationalen 
Behörde, den Asylantrag erneut von Amts wegen zu prü-
fen. Allerdings sei eine einschlägige EuGH-Entscheidung 
bei einem Folgeantrag als neue Erkenntnis im Sinne des 
Art. 33 Abs. 2 Bst. d AsylVerfRL zu werten. Nach dieser 
Regelung kann ein Folgeantrag nicht als unzulässig abge-
lehnt werden, wenn neue Erkenntnisse zu der Frage, ob 
die antragstellende Person nach Maßgabe der Qualifka-
tionsrichtlinie internationaler Schutz anzuerkennen ist, 
zutage getreten sind.

Diese Rechtsprechung dürfte auch in der vorliegen-
den Konstellation anwendbar sein. Die hier besproche-
ne EuGH-Entscheidung kann somit in bereits rechts-
kräftigen Fällen eine »neue Erkenntnis« im Sinne der 
VerfahrensRL darstellen. Denn der EuGH hat in seiner 
Entscheidung eine Dogmatik entwickelt, die sich nicht 
explizit (nur) auf die Konstellation in Ungarn bezieht, 
sondern allgemeine Kriterien dazu aufstellt, wann es zu 
einer Durchbrechung der Rechtskraft einer unionsrechts-
widrigen Entscheidung über einen Asylantrag kommen 
kann. Das Kriterium des EuGH ist dabei »das Vorliegen 
einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung, mit der 
die Ablehnung eines Antrags auf internationalen Schutz 
aus einem unionsrechtswidrigen Grund bestätigt wurde«. 
In diesem Fall gehe das Recht auf Anerkennung als Person 
mit Anspruch auf internationalen Schutz dem Grundsatz 
der Rechtskraft vor.14 Unter Verweis auf diese Rechtspre-
chung dürfte ein Asylfolgeantrag somit zumindest nicht 
als unzulässig abgelehnt werden. Allerdings muss der Fol-
geantrag laut EuGH-Rechtsprechung unmittelbar nach 
der Kenntnisnahme der Entscheidung gestellt werden.15 
Sollten die nationalen Gerichte Zweifel an der Übertrag-
barkeit dieser Dogmatik auf die vorliegende Konstellation 
haben, wird der EuGH hierüber wohl erneut entscheiden 
müssen.

12 BVerwG, Urteil vom 22.10.2009 – 1 C 26.08 – Asylmagazin 1–2/2010, 
S. 29 ff., asyl.net: M16435.

13 EuGH, Urteil vom 14.5.2020 – C-924/19 PPU, C-925/19 PPU – 
asyl.net: M28528.

14 EuGH, Urteil vom 14.5.2020, a. a. O. (Fn. 10), Rn. 192.
15 EuGH, Urteil vom 14.5.2020, a. a. O. (Fn. 10); ausführlich hierzu Bei-

trag von Hruschka vom 20.11.2020 im verfassungsblog, a. a. O. (Fn. 9).


